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t&etr SKattonalrat Sßitb fiegiünbet bie SBtjIer DHoIutfonen,
toetdje lauten:

®te ®clegiertenberfammlung, einberufen bon bcn Sors
ftanben ber ©etoerbeüerbanbe ©t. ©allen, Slppenjett u. SUjurgau,
fotriie be§ §anbtoerfês unb ©etoerbeberetnS SBintertbnr,, befdjliefet
auf bett einftimmigen Stntrag ber ffonfereng itjrer Sorftänbe,
bie bont leitenben SluSfdpß beb Schweiber. ©etoerbebereinS
int ©treiben bont 11. ßsanuar 1898 aufgcftetïten fedfjë fragen
fotgenbermaßen p beantworten:

I. ®ie bertangte Seantwortung ber einjelnen fragen Wirb,
toeitunjtoecfmafngunb geeignet, ftattSFtarfjeit neueSerwtrrung
fcfjaffen, abgelehnt. _II. ®agegen fennjeidjnen toir nochmals unfern ©tanbpunft
bureß Slufftettung naeßfteßenber fftefolutionen, in welchen
Wir unfer Programm für SIrt unb Umfang beffen. Was

burch eine ©etoerbegefeßgehung anpftrebeu ift, niebertegen.
SBir berlangen :

A. ©efeßltcße ÜDiaßnafjmen pr toirtfameren Unterbrüdung
offenbarer 3)tißbräud}e in ©etoerbe unb §anbel, na=

mentlid} im gefchäfttichen SBettbetoerbe, Welche heute,

infolge bcS in SIrt. 31, lit. e, ber SunbeSberfaffmtg
niebergetegten ©runbfaßeS nicht toirffam befämpft werben
tonnen, troßbem ihre Unterbrüdung ein ©ebot ber

öffentlichen SWorat unb 2öot}Ifaf)rt ift.

B. ©efeßtieße Sorfdjriften über f)îedf)te unb fßfticßten ber
beiben Sarteten im ©uhmiffionSberfohren,

O. Sörberung ber beruflichen igeranbitbung burd) richtige
Serbinbung einer geregelten ScrufSIeßre mit einer fie
jtoedmäßig unb planmäßig ergänäenben fachlichen ©dpi»
bitbung.
$te ®urd)führung biefer gefeßtießen SSorfd^riften benten

Wir uns unter SRitwtrfung ber beruflichen ftreife unb ber»
langen p btefem 3toede:
a) görberung ber »Bitbung unb Setßätigung freiwilliger

organtfierier SerufSberbanbe burd} Üebertoetfnng ans
gemeffener Stufgaben unb Eompetenjen, wie Scguts
achtung ber p eriaffenben SoKpgSberorbnungen ; Sers
tretung in ben ausfüßrenben unb übcrtoachcnben
Seßörben ; SHageredßt gegenüber Scrteßung ber ©ejeße ;

b) Sachgeridfte gemifdjten SeftanbeS (ftänbige Sftidjter unb
SerufSteute als Setftßer) pr Slburteilung ber borges
fommenben ©efeßeSberteßungen, fowie attfältig anberer
Sccßtsfälte bon entfpred)enbe«t ©ßaraiter.

III. ®ie Stufftettung eines eibgenöfftfcfjert ©etoerbegefeßeS ift bent
©rlaß fetbftänbigcr fantonaler ©efeße ber p befürchtenben
Ungleichheiten Wegen bopjießen. immerhin ift p bes

rüdfießtigen, baß ©efeße, Welche baS ©rtoerbsteben berühren,
ben Derfcßtcbenen tßatfäcßUchen Serßältniffen fid) in toeits
geßenbem SOiaße anpaffen miiffen. ©S erfcheint barunt
angemeffen, baß einerfetts im 9taßmen eines eibgenöfftfeßen
©efeßeS ben Siantonen piedentprecßenbe Sompetenjen auSs
brüdiid) eingeräumt Werben unb anberfetts burd) Dbers
aufficht feitens beS SunbeS ©arantie gefefjaffert Wirb gegen
Ungleichheiten, welche nid)t burd) bie Satur ber Serßültmffe
hegrünbet erfdjeinen.

IV. SBeti es unmöglich erfeßeint, totrffame Seftimmungen im
Sinne obiger fRefotutionen aufpftelten, fo lange ber heutige
SBortlaut beS SIrt. 31 ber SB.sSS. fortbefteßt, erfeßeint beffen
SRobißfation geboten ttnb jtoar bureß fotgenbe neue gorm
ber lit. e :
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WschmsMih: Wue deine Pflicht,
KSHercs gibt es nicht.

Protokoll
der

Orbentl. Jahresversammlung

des Schweiz. Gewerbeverems

Sonntag den tS. Juni I8S8
im Schiitzenhause zu Glarus.

(Forlsetzung).

Herr Natioualrat Wild begmndet die Wyler Resolutionen,
Welche lauten:

Die Dclegiertenversammlung, einberufen von den Bor-
ständen der Gewerbeverbände St. Gallen, Appenzcll u. Thurgau,
sowie des Handwerks- und Gewerbevereins Winterthnr, beschließt

auf den einstimmigen Antrag der Konferenz ihrer Vorstände,
die vom leitenden Ausschuß des Schweizer. Gewerbeverems
im Schreiben vom 11. Januar 1338 aufgestellten sechs Fragen
folgendermaßen zu beantworten:

I. Die verlangte Beantwortung der einzelnen Fragen wird,
weil unzweckmäßig und geeignet, stattKlarheit neue Verwirrung
schaffen, abgelehnt.

II. Dagegen kennzeichnen wir nochmals unsern Standpunkt
durch Aufstellung nachstehender Resolutionen, in welchen
wir unser Programm für Art und Umfang dessen, was
durch eine Gewerbegesetzgebung anzustreben ist, niederlegen.

Wir verlangen:
à. Gesetzliche Maßnahmen zur wirksameren Unterdrückung

offenbarer Mißbräuche in Gewerbe und Handel, na-
mentlich im geschäftlichen Wettbewerbe, welche heute,

infolge des in Art. 31, Ut. e-, der Bundesverfassung
niedergelegten Grundsatzes nicht wirksam bekämpft werden
können, trotzdem ihre Unterdrückung ein Gebot der

öffentlichen Moral und Wohlfahrt ist.

L. Gesetzliche Vorschriften über Rechte und Pflichten der
beiden Parteien im Submissionsverfahren,

v. Förderung der beruflichen Heranbildung durch richtige
Verbindung einer geregelten Bcrnfslehre mit einer sie
zweckmäßig und planmäßig ergänzenden fachlichen Schul-
bildung.
Die Durchführung dieser gesetzlichen Vorschriften denken

wir uns unter Mitwirkung der beruflichen Kreise und ver-
langen zu diesem Zwecke:
s.) Förderung der Bildung und Bethätigung freiwilliger

organisierter Berufsverbände durch Üebcrweisung an-
gemessener Aufgaben und Kompetenzen, wie Bcgut-
achtung der zu erlassenden Vollzugsverordnungen; Ver-
trctung in den ausführenden und überwachenden
Behörden; Klagerecht gegenüber Verletzung der Gesetze;

b) Fachgerichte gemischten Bestandes (ständige Nichter und
Berufsleute als Beisitzer) zur Aburteilung der borge-
kommenden Gesetzesverletznngen, sowie allfällig anderer
Rcchtsfällc von entsprechendem Charakter.

III. Die Aufstellung eines eidgenössischen Gewerbegesetzes ist dem
Erlaß selbständiger kantonaler Gesetze der zu befürchtenden
Ungleichheiten wegen vozuziehen. Immerhin ist zu be-
rücksichtigen, daß Gesetze, welche das Erwerbsleben berühren,
den verschiedenen thatsächlichen Verhältnissen sich in weit-
gehendem Maße anpassen müssen. Es erscheint darum
angemessen, daß einerseits im Rahmen eines eidgenössischen
Gesetzes den Kantonen zweckentprechende Kompetenzen aus-
drücklich eingeräumt werden und anderseits durch Ober-
aufsieht seitens des Bundes Garantie geschaffen wird gegen
Ungleichheiten, welche nicht durch die Natur der Verhältnisse
begründet erscheinen.

IV. Weil es unmöglich erscheint, wirksame Bestimmungen im
Sinne obiger Resolutionen aufzustellen, so lange der heutige
Wortlaut des Art. 31 der B.-V. fortbesteht, erscheint dessen
Modifikation geboten und zwar durch folgende neue Form
der lit., a:



372 311n)tcteete fchtotigtttfcßt £«Um)erter«,3etftraB (Organ für ine offtgteUen ^ublttationen bel ©cßmetg, «ejcerbeoeretnl) 9îr. 19

Slrt. 31, lit. e. (Serfitguttgen iiber Slugübung bon Jganbel
unb ©efoerben, iiber 23efteuerung beg ©etoetbebeiriebeS unb

* iiber bie Semtßung ber Straßen. ®iefe SSerfiigungen biirfen
bie ©etoerbefreibeit nur infotoeit befcßränfen, a(g e§ bepufg
33efätnpfung unfoliben ©efäiäftSgebabreng u. llnterbrMung
offenbarer äRißbräucße nötig erfdjeint, reff), bag int Slrt. 34ter
borgefebene eibgenöffifc§e ©etoerbegefeß augbriicEltcb borfiebt.

Slrt. 34 ter: ®er 23unb ift befugt, auf bent ©ebiete
beg ©etoerbetoefeng unb beg §anbelg gefeßltcße SSorfcpriften
aufjufteHen.

2Bbt, ben 27. gebruar 1898.
8u Jganben beg leitenben Slugfdjußeg beg

©cbtoeijerifdjen ©etoerbebereing, atg Slntoort auf bie ttn
©djreiben born 11. Januar an ttng fpegieß geridjteten

6 gragen.
®ie angefragten ©eftionen:

Santonater ©etoerbeberbanb ©t. ©alien.
Santonater ©etnerbeberbanb SlppengeH 2l.=3tb.
®f)urgaMfd)er ©etnerbeberbanb.
(ganbmerfs» unb ©etuerbeberein SBintertbur.

3Wan tooUte, fo fiitjrt £err SEBtlb auS, mtt ber Oagung
in SCßtjI riidjt etwa einen ©onberbunb btlben, fonbern bie
bort üertretenen ©eftionen haben fidj ungefud^t in ber iiber®

einftimmenben ßßeinung gefunben, baß ber bon ber Sereins*
leitung borgefcßlagene SZßeg nicht gum gewollten 8'ele fiiöre.
SDiefe SDîeinung ftüßt ß<ß auf ©rfahrungen, bie in ber Oft»
fcßweig fpegieß in ber @ticferei=3nbuftrie wäßrenb 10 Sahren
gemacht toorben finb. EDtan risîiert in ben SSerbänben bie

Sluffteflung bon aßgubielen etnfcßränfenben SSeftimmungen,
bie bon felbft aßmäßlig unb naturgemäß ©ingang erhalten
unb bie SSewegungSfretßeit ber SSerufSangeßörigen felbft
beeinträchtigen. S33a8 man bei ber ©ntfteßung eines ®efeß:8
nicht miß unb ntdjt borauSfieht, tann nach beffen Sntraft»
treten infolge ber Serhältniffe ©ingang erhalten: bie SSerufS»

berbänbe Werben bagu fommen, bie Sage ihrer Singehörigen
burih bcEatorifd&e Maßregeln gu einer unangenehmen gu
machen. SEBte groß bie ©efaßr ift, baß baS heut« 2Sor®

gefchlagene bieten morgen nicht mehr genügen wirb, geigt
fcßon ber Slntrag ber ©eftion Obun, welcher bereits weiter
gehen WiH unb bem unbebingten Obligatorium ber SSerbänbe

ruft, ein Slntrag, welcher bom ©ianbpunft ber Slnhänger
ber SSerufSgencffenfcßaften aus burcßauS logifch ift, ba bon
benfelben baS bom ©entratborftanb borgefchlagene „fatultatibe
Obligatorium" mit bieten ©rünben als eine Halbheit be»

geidhnet werben fann. Oie fftetifion ber SSunbeSberfaffnng
im ©tnne ber Slntrag« beS oftfdhweigerifdhen ©ewerbetageS
entprtcßt aber ber. ©rfahrungen unb genügt ber Situation.

©ortfeßung folgt.)

!8ert)anböiuefett.
©ißtoeijer. 3ngenieur= unb Slrchiteftenberein. Unter

bem S3orßß beS föerm ©tabtbaumeifter ®eifer aus Strich
tourbe legten ©onntag im fjotel „Sßftftern" in SBern bie

SlBgeorbnetenberfammlung beS fcßwetgerifchen Sngenieur»
unb SlrcßtteftenbereinS abgehalten. Slnwefenb toaren etwa
50 Sßann. Oie SSerhanblungen betrafen teils rein tedjnifcpe

fragen, teils SSeretnSgefdhäfte. SSon leßtern nennen wir
bie SSefteßung beS Komitees für bie SaljreSberfammlung tn
SEBinterihur. Stach ben SSerhanblungen unb bem gemeinfamen
fßtittagSmahle würben SfornhauSbrücfe unb SßarlamentS»
gebäube einer eingehenben Seßcßtigung untergogen.

Oer fUlethaniler-SBerein Sürtiß befpradh in einer SSer»

fammlung bie grage ber ®rünbung einer gweiten IDtechanifer»

Sehrwerfftätte. Oer fReferent, §err Sßrof. SfSernet, legte
bie ®rünbe bar, bie für bte ©rrichtung einer SehrWerlftätte
fprechen, inbem er hirtoeift, Wie burdh bte ®rünbung ähnlicher
Snftltute in Oeutfcßlanb unb granfreicß bie ehemals unüber»
treffliche ©(ßtoetgerifcße fßrägifionS« unb getnmecßanif über»

ftügelt würbe unb biefe ©dhulen heute Sßerfführer unb SSe»

trtebsleiter nach aßen ©egenben fenben. Ourcß bie ©rrichtung
eigener Sehrwerfftätte« in ber ©tabt 3üri<h müffen wir biefeS
©ewerbe wieber heben unb unferen früheren SRang wieber
gurüdEgugewinnen fueßen. SSerfcßtebene Arbeiter ertlären fleh
aber gegen bie ©rrichtung einer Sehrwerfftätte, Weil bann

bie SehrlingSgüdhterei noch mehr in glor fäme, als eS jeßt
burch bie EDteifier ber gaß ift. Oaburch toerbe bie äonfurrmg
noch flrößer unb bie ohnehin ntebrigen Söhne noch mehr
gebrüdtt. ©chließlich ergab bie OiSfuffion, baß bie Sßehrgahl
ber Slntoefenben mit ber ©rrichtung einer Sehrwerfftätte nicht
etnberftanben ift.

Sur (Entlüftung ber 5tßortantogen.
Oie meiften unferer geehrten Sefcr

Werben ben Sofm'fcßen ©chornfteinauf«
faß als borgüglicßeS ßftiitel gur S9e»

I \JL> feitigung ber ßtaucßbeläftigung fennen
unb führen. Sielen bürfte aber noch

nicht befannt fein, baß ber erwähnte
Stuffaß fiep ebenfo gut gur SSefeitigung
ber Ounftbeläftigung eignet. SBir
machen gerabe jfeßt hierauf aufmerffam,
weil im ©ommer fpegieß ber üßtangel
an guten SlbortbentilationSanlageu be»

merfbar wirb.
SEBenn auch bie mobernen ©lofet»

bedien mit ©eruchberfchlüffen unb mit
SSßafferfpütung feljr gute Oienfte leiften,
fo fönnen btefelben ben ©eruch bodh

nicht boßftänbig befeitigen, unb ift ba»

her eine ficher wirfenbe SSentilation
immer noch erforberltdfj. 3ft bie SSen»

tilation aber nidßt gang regelrecht an*
gelegt, fo bermag ße nicht baS gu leiften
was fie leiften foß unb berfefßt fomit
ihren 3®ecf boßftänbig.

@S gibt nun berßhiebene fompligierte
mafchtneße SSentilationScpparate, bie wohl ihren 3®r<ï er*

füßen, aber ihres hohen SoftenpunfteS unb ihrer erforberlictjen
SSetrtebSfraft wegen nicht für aßgemeine Slnwenbung empfohlen
werben fönnen. Oie einfachfte unb baljer auch bie btßtgfte
Sftohrabteitung erfüßt bagegen ihren 3®ecf boßfommen, wenn
fie ridßtig angelegt toirb. Oie eingige ©chwierigfeit foldper
fftohroentilation liegt nur in ber richtigen Unterbringung ber

fftohre. fßian muß eS boßfommen bermeiben, ben Slbortraum,
in bem fich ber SJienfdj befiabet, ber SJentilatton berartta an»

gufchließen, baß bie abgugiepmben Oünfte biefen ßtaum
paffieren müffen, was überaß ba gefdpieht, Wo ber ßtaum
gleich einem SBohnraume bentiliert wirb. Oie bielen SSen»

titationSfhfteme, Welche befannt finb, fagen fdpon, baß htcr
oft 3toißtn8§Probleme, bie bon einanber abhängen unb unter
3uhilfenahme medhanifdher ©inrichtungen gu löfen finb, bor»

liegen. OaS ©hftem ber Sßulfion ober beS gorcierenS, wo»
bet bie fdhledpte Suft burch ©inbtafen frifßier Suft berbrängt
wirb, unb baS SlfpirationS» ober ©augfhftem, bei bem bie
oerborbene Suft mittels SSentilationSmechaniSmuS aus bem

gu entlüftenben Staunte abgefangt wirb, fommen hier in
SSetradjt. SSetbe ©hfteme erfcheinen in ber obenftehenben

©ftgge fombintert. 3ch bradhte auf bem Slbfaßrohr gunächft
ben Sohn'f^en grifcßluftgufübrungSauffaß an. Oerfelbe leitet
bie Suft in baS 3tohr htnet«, bie nach unten brängt, woburdh
baS SluSftrömen ber ©afe aus ben Slbortöffnnngen gehinbert
wirb, ©in Slbort foß unbebingt geruchlos fein. OaS Ounft»
ableitungSrohr bagegen ift mit bem befannten 3ohn'fchen
Ounftabfauger, bem feit langem bewährten ©dfjomftetnauffaß
ber girma 3- ä. 3 o h n, © r f u r t (X.) gefrönt. Ote fdfäb»

liehen ©afe werben hierbureß bermittelft biefeS StohreS inS

grete abgeführt. Oie SEßirfungSWeife erweift fich als praftifcß,
aueß ßnb bie Slborte gugfrei. Oie Soften finb unerheblich.
Störungen haben nicht ftattgefunben.

©inb SlbgugSroßre bon mehreren Aborten naeß bem Oacß

gu führen, fo ift eine SSereinigung berfelben nicht gu empfehlen,
fonbern jebe Seitung felbftänbig gu boßenben. ©elbftoerftänblich
müffen bte Stohre über baS Oacß fo ßodh hinausgeführt
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Art. 31. lit. s. Verfügungen über Ausübung von Handel
und Gewerben, über Besteuerung des Gewerbebetriebes und

« über die Benutzung der Straßen. Diese Verfügungen dürfen
die Gewerbefreiheit nur insoweit beschränken, als es behufs
Bekämpfung unsoliden Geschäftsgebahrens u. Unterdrückung
offenbarer Mißbräuche nötig erscheint, resp, das im Art. 34ter
vorgesehene eidgenössische Gewerhegesetz ausdrücklich vorsieht.

Art. 34 ter: Der Bund ist befugt, auf dem Gebiete
des Gewerbewesens und des Handels gesetzliche Vorschriften
aufzustellen.

Whl. den 27. Februar 1898.
Zu Handen des leitenden Ausschußes des

Schweizerischen Gewerbevereins, als Antwort auf die im
Schreiben vom 11. Januar an uns speziell gerichteten

6 Fragen.
Die angefragten Sektionen:

Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen.
Kantonaler Gewerbeverband Appenzell A.-Rh.
Thurgauischer Gewerbeverband.
Handwerks- und Gewerbeverein Winterthur.

Man wollte, so führt Herr Wild aus, mit der Tagung
in Wyl nicht etwa einen Sonderbund bilden, sondern die
dort vertretenen Sektionen haben sich ungesncht in der über-
einstimmenden Meinung gesunden, daß der von der Vereins-
leitung vorgeschlagene Weg nicht zum gewallten Ziele führe.
Diese Meinung stützt sich auf Erfahrungen, die in der Ost-
schweiz speziell in der Stickerei-Industrie während Iv Jahren
gemacht worden sind. Man riskiert in den Verbänden die

Aufstellung von allzuvielen einschränkenden Bestimmungen,
die von selbst allmählig und naturgemäß Eingang erhalten
und die Bewegungsfreiheit der Berufsangehörigen selbst

beeinträchtigen. Was man bei der Entstehung eines Gesetzes

nicht will und nicht voraussteht, kann nach dessen Jnkraft-
treten infolge der Verhältnisse Eingang erhalten: die Berufs-
verbände werden dazu kommen, die Lage ihrer Angehörigen
durch vexatorische Maßregeln zu einer unangenehmen zu
machen. Wie groß die Gefahr ist, daß das heute Vor-
geschlagene vielen morgen nicht mehr genügen wird, zeigt
schon der Antrag der Sektion Thun, welcher bereits weiter
gehen will und dem unbedingten Obltgatorium der Verbände

ruft, ein Antrag, welcher vom Standpunkt der Anhänger
der Berufsgenossenschaften aus durchaus logisch ist, da von
denselben das vom Centralvorstand vorgeschlagene „fakultative
Obltgatorium" mit vielen Gründen als eine Halbheit be-

zeichnet werden kann. Die Revision der Bundesverfassung
im Sinne der Anträge des ostschweizerischen Gewerbetages
entpricht aber den Erfahrungen und genügt der Situation.

(Fortsetzung folgt.)

Verbandswesen.
Schweizer. Ingenieur- und Architektenverein. Unter

dem Vorfitz des Herrn Stadtbaumeister Geiser aus Zürich
wurde letzten Sonntag im Hotel „Pfistern" in Bern die

Abgeordnetenversammlung des schweizerischen Ingenieur-
und Archilektenvereins abgehalten. Anwesend waren etwa
50 Mann. Die Verhandlungen betrafen teils rein technische

Fragen, teils Vereinsgeschäfte. Von letztem nennen wir
die Bestellung des Komitees für die Jahresversammlung in
Winterthur. Nach den Verhandlungen und dem gemeinsamen

Mittagsmahle wurden Kornhausbrücke und Parlaments-
gebäude einer eingehenden Besichtigung unterzogen.

Der Mechaniker-Verein Zürich besprach in einer Ver-
sammlung die Frage der Gründung einer zweiten Mechaniker-
Lehrwerkstätte. Der Referent, Herr Prof. Pernet, legte
die Gründe dar, die für die Errichtung einer Lehrwerkstätte
sprechen, indem er hinweist, wie durch die Gründung ähnlicher
Institute in Deutschland und Frankreich die ehemals unüber-
treffliche Schweizerische Präzifions- und Feinmechanik über-
flügelt wurde und diese Schulen heute Werkführer und Be-
triebsleiter nach allen Gegenden senden. Durch die Errichtung
eigener Lehrwerkstätten in der Stadt Zürich müssen wir dieses
Gewerbe wieder heben und unseren früheren Rang wieder
zurückzugewinnen suchen. Verschiedene Arbeiter erklären sich

aber gegen die Errichtung einer Lehrwerkstätte, weil dann

die Lehrlingszüchterei noch mehr in Flor käme, als es jetzt
durch die Meister der Fall ist. Dadurch werde die Konkurrrnz
noch größer und die ohnehin niedrigen Löhne noch mehr
gedrückt. Schließlich ergab die Diskussion, daß die Mehrzahl
der Anwesenden mit der Errichtung einer Lehrwerkstätte nicht
einverstanden ist.

Zur Entlüftung der Abortanlagen.
Die meisten unserer geehrten Leser

werden den John'schen Schornsteinauf-
satz als vorzügliches Mittel zur Be-

H seitigung der Rauchbelästigung kennen
und führen. Vielen dürfte aber noch

nicht bekannt sein, daß der erwähnte
Aufsatz sich ebenso gut zur Beseitigung
der Dunstbelästigung eignet. Wir
machen gerade jetzt hierauf aufmerksam,
weil im Sommer speziell der Mangel
an guten Abortventilationsanlageu be-

merkbar wird.
Wenn auch die modernen Closet-

decken mit Geruchverschlüssen und mit
Wasserspülung sehr gute Dienste leisten,
so können dieselben den Geruch doch

nicht vollständig beseitigen, und ist da-
her eine sicher wirkende Ventilation
immer noch erforderlich. Ist die Ven-
tilation aber nicht ganz regelrecht an-
gelegt, so vermag sie nicht das zu leisten
was sie leisten soll und verfehlt somit
ihren Zweck vollständig.

Es gibt nun verschiedene komplizierte
maschinelle Ventilationsopparate, die wohl ihren Zweck er-

füllen, aber ihres hohen Kostenpunktes und ihrer erforderlichen
Betriebskraft wegen nicht für allgemeine Anwendung empfohlen
werden können. Die einfachste und daher auch die billigste
Rohrableitung erfüllt dagegen ihren Zweck vollkommen, wenn
sie richtig angelegt wird. Die einzige Schwierigkeit solcher

Rohrventilation liegt nur in der richtigen Unterbringung der

Rohre. Man muß es vollkommen vermeiden, den Abortraum,
in dem sich der Mensch befindet, der Ventilation derartig an-
zuschließen, daß die abzuziehenden Dünste diesen Raum
passieren müssen, was überall da geschieht, wo der Raum
gleich einem Wohnraume ventiliert wird. Die vielen Ven-
tilationssysteme, welche bekannt sind, sagen schon, daß hier
oft Zwillingsprobleme, die von einander abhängen und unter
Zuhilfenahme mechanischer Einrichtungen zu lösen sind, vor-
liegen. Das System der Pulsion oder des Forcierens, wo-
bet die schlechte Luft durch Etnblasen frischer Luft verdrängt
wird, und das Aspirations- oder Saugsystem, bei dem die
verdorbene Luft mittels Ventilationsmechanismus aus dem

zu entlüftenden Raume abgesaugt wird, kommen hier in
Betracht. Beide Systeme erscheinen in der obenstehenden

Skizze kombiniert. Ich brachte auf dem Abfallrohr zunächst
den John'schen Frischluftzuführungsaufsatz an. Derselbe leitet
die Luft in das Rohr hinein, die nach unten drängt, wodurch
das Ausströmen der Gase aus den Abortöffnungen gehindert
wird. Ein Abort soll unbedingt geruchlos sein. Das Dunst-
ableitungsrohr dagegen ist mit dem bekannten John'schen
Dunstabsauger, dem seit langem bewährten Schornsteinaufsatz
der Firma I. A. Io h n, Er f u rt (X.) gekrönt. Die schäd-

lichen Gase werden hierdurch vermittelst dieses Rohres ins
Freie abgeführt. Die Wirkungsweise erweist sich als praktisch,
auch find die Aborte zugfrei. Die Kosten find unerheblich.
Störungen haben nicht stattgefunden.

Sind Abzugsrohre von mehreren Aborten nach dem Dach

zu führen, so ist eine Vereinigung derselben nicht zu empfehlen,
sondern jede Leitung selbständig zu vollenden. Selbstverständlich
müssen die Rohre über das Dach so hoch hinausgeführt
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